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• Eine Modifikation ist das unter-
brochene Funkelfeuer (IQ – Inter-
rupted quick).

• Ein schnelles Funkelfeuer (VQ –
Continuous very quick) zeigt 100
oder 120 Blitze pro Minute.

Manche Feuer sind so angeordnet,
dass die Lichterscheinung innerhalb
einer Phase nicht nur einmal, sondern
mehrmals mit Gruppen auftritt. Man
spricht dann von einem Feuer mit
Gruppen von 2, 3 und mehr Fun-
keln, schnellen Funkeln, Blitzen,
Blinken oder Unterbrechungen.

Die Wiederkehr

Die Dauer einer Periode einschließlich
der auftretenden Verdunkelungen und
Lichterscheinungen von Beginn zu
neuerlichem Beginn nennt man Wie-
derkehr. Sie wird in Sekunden ange-
geben. So kann sich ein Blitzfeuer mit
Gruppen von 2 Blitzen von einem
anderen mit der gleichen Kennung
ausschließlich durch seine Wiederkehr
unterscheiden.

Kurzgefasst

1. Unter der Kennung eines Leucht -
feuers versteht man den charakteristi-
schen Verlauf von Lichterscheinung,
Pause und Unterbrechung des
weißen oder farbigen Lichtes.

2. Die Wiederkehr eines Leuchtfeuers
ist der Zeitraum vom Einsetzen einer
Taktkennung bis zum Einsetzen der
nächsten gleichen Taktkennung. Sie
wird in Sekunden angegeben.

Leuchtfeuer: Kennung und Wiederkehr
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Wiederkehr

Das Blitzfeuer ähnelt dem Blinkfeuer,
doch ist ein Blitz weniger als 2 Sekunden
(in deutschen Gewässern weniger als 
1 Sekunde) lang.

Es kommt ebenfalls mit Gruppen vor, z. B.
mit Gruppen von 2 Blitzen.

Das Funkelfeuer zeigt ständig schnell auf-
einander folgende kurze Blitze (50 oder
60 Lichterscheinungen pro Minute).

Folgen die Funkel nicht ständig aufeinan-
der, sondern werden sie von einer Ver-
dunkelung unterbrochen, spricht man von
einem unterbrochenen Funkelfeuer.

Es kommt auch mit Gruppen vor, z. B. mit
Gruppen von 3 Funkeln.

Das schnelle Funkelfeuer zeigt 100 oder
120 Blitze pro Minute.
Es kommt ebenfalls mit Gruppen vor.

Kennung und Wiederkehr
Den unten zusammengestellten Beispielen ver-
schiedener Leuchtfeuerkennungen sind die sche -
matischen Darstellungen gegenübergestellt.
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Ausschnitt aus der deutschen Übungskarte 
D 49 (INT 1463), „Mündungen der Jade, Weser
und Elbe“, Maßstab 1: 100000. Mit Genehmi-
gung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH), Hamburg und Rostock.
Der Kartenausschnitt darf nicht für Zwecke der
Nautik Verwendung finden, er dient nur Lehr-
bzw. Übungszwecken.

Navigation
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Seekarte lesen

Im Ausschnitt aus der Übungskarte D 49
nebenan erkennt man:

Farbige Flächen
Weiße Flächen: mehr als 20 m Kartentiefe
Hellblaue Flächen: 10–20 m Kartentiefe
Blaue Flächen: 0–10 m Kartentiefe
Olivgrüne Flächen: Watt. Diese Flächen fallen
im Verlauf einer Gezeit zeitweise trocken.
Hellgelbe Flächen: Land

Tiefen 
Tiefenzahlen und Tiefenlinien geben die Kar-
tentiefe an. Die Werte beziehen sich auf das
Seekartennull (SKN) als Nullfläche, s. S. 17.

Schifffahrtszeichen
Leuchtfeuer: Es gibt weiße, rote und grüne
Leuchtfeuer, die über 360° oder nur über einen
oder mehrere Sektoren scheinen. Die Sektoren
sind in der Karte durch gelbe, rote oder grüne
Kreisbögen gekennzeichnet, s. S. 18 f.
Tonnen unterscheiden sich durch ihre Form,
den Anstrich und die Toppzeichen (S. 26 ff.). Sie
können auch befeuert sein (Leuchttonnen);
dies ist in der Karte an einem tropfenförmigen
Feuerkolorit erkennbar. 
Der genaue geografische Ort einer Tonne ist
der kleine Kreis an der Basis des Symbols.

Untiefen
Es gibt natürliche Untiefen (Sand oder Fels) und
Untiefen durch Wracks (Wk) oder Schifffahrts-
hindernisse (Obstn). Sie sind oft mit einer Tie-
fenzahl versehen, die manchmal durch das
Symbol „abgesucht“ XXXXx ergänzt ist.

Grenzen
Grenzen von Fahrwassern, Verkehrstrennungs-
gebieten (VTG), Reeden, Anker- und Sperrgebie-
ten, Staatsgrenzen, die seewärtige Grenze der
Seeschifffahrtsstraßen (= 3-sm-Zone) etc. wer-
den durch unterschiedliche magentafarbene
Linien gekennzeichnet (s. S. 16), Trennzonen
eines VTG durch magentafarbene Flächen 
(s. S. 92), Naturschutz gebiete durch breite 
grüne Linien.
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53°

Die Länge einer Seemeile (sm) beträgt 1,852 km. 1 sm entspricht der Länge einer
Breitenminute (s. S. 39). Sie ist unten am rechten Kartenrand in Rot markiert.

= 1 sm
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Gesetze

Wo gilt welche
 Vorschrift?
Fragen 73–75, 152

Verkehrsordnungen

Auf den deutschen Seeschifffahrts-
straßen gelten folgende Verkehrsord-
nungen nebeneinander:
• die Kollisionsverhütungsregeln
(KVR), genauer: die Internationalen
Regeln zur Verhütung von Zusammen-
stößen auf See. Sie haben internatio-
nalen Charakter und gelten auf der
Hohen See und den mit dieser
zusammenhängenden, von Seeschif-
fen befahrbaren Gewässern.

• die Seeschifffahrtsstraßen-Ord-
nung (SeeSchStrO). Dies ist eine

deutsche Verordnung, die im
Wesentlichen nur auf den deut-
schen Seeschifffahrtsstraßen gilt.

• die Schifffahrtsordnung Ems-
mündung (EmsSchO). Sie ist weit-
gehend mit der SeeSchStrO iden-
tisch und gilt im deutschen und
niederländischen Mündungsgebiet
der Ems und auf der Leda anstelle
der SeeSchStrO.

• Darüber hinaus sind in manchen
Häfen noch örtliche Hafenvor-
schriften zu berücksichtigen.

Die SeeSchStrO bzw. EmsSchO wurde
erlassen, weil die Vorschriften der
KVR allein nicht ausreichen, den Ver-
kehr auf den sehr dicht befahre-
nen Seeschifffahrtsstraßen sicher zu
regeln. Sie stellt also eine ergänzende
und in manchen Bereichen abwei-
chende Spezialregelung zu den KVR
dar. Ebenso ergänzen die örtlichen
Hafenvorschriften die SeeSchStrO
bzw. EmsSchO, indem sie die beson-
deren Gegebenheiten der Häfen
berücksichtigen. 

Steht eine Bestimmung der SeeSch-
StrO bzw. der EmsSchO mit den
KVR in Widerspruch, so gilt die
speziellere Vorschrift der SeeSch-
StrO bzw. EmsSchO.

Küstenmeer und 
Seeschifffahrtsstraßen

Die deutschen Hoheitsgewässer haben
eine Ausdehnung von 12 Seemeilen
von der Basislinie (= Niedrigwasserli-
nie). Diese Gewässer nennt man deut-
sches Küstenmeer oder deutsche
Küstengewässer.
Die Seeschifffahrtsstraßen umfassen
nur einen Teil des Küstenmeeres. Ihre
Grenzen sind in § 1 SeeSchStrO und 
in § 1 Verordnung zur Einführung der
EmsSchO (EmsSchEV) festge legt. Dies
sind
1. die 3-Meilen-Zone, nämlich die
Wasserflächen zwischen der Küsten-
linie bei mittlerem Hochwasser

74
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Geltungsbereiche

Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung
(§1 Abs. 1)
Eingeschränkte SeeSchStrO
(§1 Abs. 2)

Geltungsbereich der SeeSchStrO Grenzen

seewärtige Grenze des
deutschen Hoheitsgebietes
seewärtige Grenze der Seeschifffahrtsstraßen
nach §1 Abs. 1 SeeSchStrO
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oder der seewärtigen Begrenzung
der Binnenwasserstraßen und einer
Linie von drei Seemeilen Abstand
seewärts der Basislinie (= Niedrig-
wasserlinie),

2. die durchgehend durch laterale Zei-
chen (vgl. S. 26 ff.) begrenzten Was-
serflächen der Fahrwasser im
Küstenmeer, also auch außerhalb
der 3-Seemeilen-Zone bis zur 12-See-
meilen-Grenze, und

3. Teile der angrenzenden Binnenwas-
serstraßen, die in der SeeSchStrO
beschrieben und dargestellt sind.

Auf all diesen Gewässern gelten also
die SeeSchStrO bzw. die EmsSchO.

Sportbootführerschein 
See

Auf den deutschen Seeschifffahrts-
straßen gilt auch die Sportbootführer-
scheinverordnung. Dort muss der Füh-
rer eines Sportbootes den Sportboot -
führerschein mit dem Geltungsbereich
Seeschifffahrtsstraßen (kurz: Sportbootfüh-
rerschein See) besitzen. Davon ausge -
nommen sind Sportboote ohne An -
triebsmaschine und Sportboote mit
einer Antriebsmaschine, deren größte
nicht überschreitbare Nutzleistung
11,03 kW (15 PS) oder weniger beträgt
(vgl. S. 200). 

Wo gilt welche Vorschrift?
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Kurzgefasst

1. Auf den Seeschifffahrtsstraßen wird
der Verkehr geregelt durch die 
• Kollisionsverhütungsregeln (KVR), 
• Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung

(SeeSchStrO),
• Schifffahrtsordnung Emsmündung

(EmsSchO).

2.Die KVR gelten auf der Hohen See
und auf den mit dieser zusammen-
hängenden, von Seeschiffen befahr-
baren Gewässern. 
Die SeeSchStrO gilt auf den deut-
schen Seeschifffahrtsstraßen. 
Die Schifffahrtsordnung Emsmün-
dung gilt im Mündungsgebiet der
Ems und auf der Leda.

3.Steht eine Bestimmung der SeeSch-
StrO bzw. der EmsSchO im Wider-
spruch zu den KVR, so gilt die Vor-
schrift der SeeSchStrO bzw. der 
EmsSchO.

4.Welche Wasserflächen Seeschiff-
fahrtsstraßen sind, ist in der 
SeeSchStrO und der Einführungsver-
ordnung zur EmsSchO (EmsSchEV)
festgelegt.

5.Der Sportbootführerschein See ist
auf den deutschen Seeschifffahrts-
straßen vorgeschrieben. 
Von der Führerscheinpflicht ausge-
nommen sind Sportboote ohne
Antriebsmaschine oder solche mit
einer größten nicht überschreit baren
Nutzleistung von 11,03 kW (15 PS)
oder weniger.

Geltungsbereich von KVR und SeeSchStrO
1. Hohe See: Sie liegt außerhalb der 12-See-
meilen-Zone. Hier gelten allein die KVR. 
2. Küstenmeer (= Küstengewässer): Es umfasst
die 12-Seemeilen-Zone und teilt sich auf in: 
a) Seeschifffahrtsstraßen: Das sind die Was-

serflächen innerhalb der 3-Seemeilen-Zone
und alle mit lateralen Zeichen gekennzeich-
neten Fahrwasser innerhalb der 12-Seemei-
len-Zone sowie einige Teile der angrenzen-
den Binnenwasserstraßen. Hier gelten die
SeeSchStrO und die KVR nebeneinander.

Hohe See: KVR
Küstenmeer: 12-sm-Zone
– übriges deutsches

Küstenmeer: KVR
+ »eingeschränkte«
SeeSchStrO 

– Seeschifffahrtsstraßen: 
SeeSchStrO + KVR

Geltungsbereich von
KVR und SeeSchStrO

Hohe See: KVR

Fahrwasser
übriges deutsches
Küstenmeer: KVR
+ »eingeschränkte«
SeeSchStrO 

12 sm 

3 sm 

Seeschifffahrtsstraßen: SeeSchStrO
 + KVR

b) Übriges deutsches Küstenmeer: Das sind
die Wasserflächen innerhalb der 12-Seemei-
len-Zone, die keine Seeschifffahrtsstraßen
sind, also außerhalb der 3-Seemeilen-Zone
und der Fahrwasser liegen. Hier gelten
hauptsächlich die KVR und zusätzlich einige
wenige Vorschriften der SeeSchStrO vor
allem für Reeden und tiefgehende Schiffe 
(= »eingeschränkte« SeeSchStrO).
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Gesetze

2. Luv weicht Lee 
Haben zwei Segelfahrzeuge den Wind von der-
selben Seite, so muss das luvwärtige dem lee-
wärtigen ausweichen.
Hierbei ist die Luvseite diejenige Seite, die dem
gesetzten Großsegel gegenüberliegt.

3. Segler in Bb-Luv voraus
Kann ein Fahrzeug mit Wind von Bb nicht mit
Sicherheit feststellen, ob ein sich von Luv
näherndes Fahrzeug den Wind von Bb oder von
Stb hat (etwa wenn es nachts ein grünes Licht
an Bb voraus sichtet), muss es dem anderen
ausweichen.
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KVR:
Ausweichregeln
Fragen 8, 9, 14, 15, 81,

126–134, 137, 145

Maschinenfahrzeuge untereinander
1. Entgegengesetzte Kurse
Nähern sich zwei Maschinenfahrzeuge auf ent-
gegengesetzten oder fast entgegengesetzten
Kursen so, dass Kollisionsgefahr besteht (etwa
wenn beide Seitenlichter des entgegenkom-
menden Fahrzeuges sichtbar sind), muss jedes
Fahrzeug seinen Kurs so nach Stb ändern, dass
sie einander an Bb passieren.

Segelfahrzeuge untereinander
1. Boot mit Wind von Bb weicht Boot mit Wind
von Steuerbord
Haben zwei Segelfahrzeuge den Wind nicht
von derselben Seite, so muss das Fahrzeug, 
das den Wind von Bb hat, dem anderen aus-
weichen.

2. Kreuzende Kurse
Kreuzen sich die Kurse zweier Maschinenfahr-
zeuge so, dass Kollisionsgefahr besteht, muss
dasjenige ausweichen, welches das andere an
seiner Stb-Seite hat. Es muss möglichst ver-
meiden, den Bug des anderen Fahrzeugs zu
kreuzen. 

1. Die Ausweichregeln der KVR unter-
scheiden nach der Antriebsart der
Fahrzeuge. Maschinenfahrzeuge
untereinander weichen deshalb nach
anderen Regeln aus als Segelfahr-
zeuge untereinander.

2. Die Ausweichregeln der KVR gelten
auf der Hohen See und außerhalb
der Fahrwasser der Seeschifffahrts-
straßen. Innerhalb der Fahrwasser
werden sie durch die Vorfahrtsregeln
der SeeSchStrO ergänzt, s. S. 106.

3. Ein Segelfahrzeug, dessen Maschi-
nenantrieb benutzt wird, gilt als
Maschinenfahrzeug und hat deshalb
die Ausweichregeln für Maschinen-
fahrzeuge zu befolgen.
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Gesetze

Begriffe,
Lichter und Signale
Fragen 3–6, 10, 11, 89

• Zwei Fahrzeuge gelten nur dann als
einander in Sicht befindlich, wenn
jedes vom anderen optisch wahrge-
nommen werden kann.

• Am Tage bezeichnet den Zeitraum
zwischen Sonnenaufgang und Son-
nenuntergang.

• Bei Nacht bezeichnet den Zeitraum
zwischen Sonnenuntergang und
Sonnenaufgang.

• Ein kurzer Ton hat eine Dauer von
etwa einer Sekunde.

• Ein langer Ton hat eine Dauer von
4 bis 6 Sekunden.

Signalkörper

Sie sind schwarz und am Tage zu
führen. Man unterscheidet:
• Ball
• Kegel
• Zylinder
• Rhombus (Doppelkegel)
• Stundenglas

Lichter

Die Lichterführung zeigt die Fahrt -
richtung und Lage eines Fahrzeugs an.
Die Lichter müssen von Sonnenunter-
gang bis Sonnenaufgang und bei ver-
minderter Sicht geführt bzw. gezeigt
werden. Man unterscheidet:
•Rundumlicht

Es ist über den ganzen Horizontbo-
gen sichtbar, überstrahlt also einen
Vollkreis von 360°.

•Topplicht
Es scheint über einen Horizontbo-
gen von 225°, und zwar nach jeder
Seite von recht voraus bis 22,5° ach-
terlicher als querab. Es ist immer
weiß.

• Seitenlichter
Sie strahlen über einen Horizontbo-
gen von jeweils 112,5°, und zwar ent-
weder nach Stb oder nach Bb von
recht voraus bis 22,5° achterlicher
als querab. Beide Seitenlichter über-
strahlen also gemeinsam den Sektor
des Topplichtes.
Das Stb-Seitenlicht ist immer grün,
das Bb-Seitenlicht immer rot.
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Signalkörper
Ihr Durchmesser und ihre Höhe sollen nicht klei-
ner als 60 cm sein, die Höhe des Zylinders, des
Doppelkegels und des Rhombus nicht kleiner
als 1,20 m. Fahrzeuge unter 20 m Länge dür-
fen kleinere, der Fahrzeuggröße entsprechende
Signalkörper verwenden.

60 cm

120 cm

60
 c

m
60

 c
m

Signalkörper

Allgemeine Definitionen

Die KVR und die SeeSchStrO enthal-
ten folgende wichtige Begriffsbestim-
mungen:
• Der Ausdruck Maschinenfahrzeug

bezeichnet ein Fahrzeug mit
Maschinenantrieb.

• Der Ausdruck Segelfahrzeug
bezeichnet ein Fahrzeug unter Segel,
dessen Maschinenantrieb, falls vor-
handen, nicht benutzt wird. Ein
Fahrzeug unter Segel, dessen
Maschinenantrieb benutzt wird, gilt
als Maschinenfahrzeug und muss
die Vorschriften für Maschinenfahr-
zeuge befolgen.

• Ein Fahrzeug befindet sich in
Fahrt, wenn es weder vor Anker
liegt noch an Land festgemacht ist
noch auf Grund sitzt.

• Unter verminderter Sicht versteht
man jeden Zustand, bei dem die
Sicht durch Nebel, dickes Wetter,
Schneefall, heftige Regengüsse,
Sandstürme oder ähnliche Ursa-
chen eingeschränkt ist.
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KVR: Fahr- und Ausweichregeln
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Kollisionsgefahr bei Annäherung
und gleichbleibender Peilung

stehende Peilung!

Kollisionsgefahr
Die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammen-
stoßes besteht immer dann, wenn sich ein
Fahrzeug nähert und sich seine Peilung nicht
merklich ändert.

Kurzgefasst

1. Jedes Fahrzeug muss mit sicherer
Geschwindigkeit fahren, das heißt,
es muss sich der Verkehrslage, den
Sicht- und Witterungsverhältnissen
anpassen und jederzeit gestoppt
werden können.

2. Die Möglichkeit der Gefahr eines
Zusammenstoßes besteht dann,
wenn sich der Abstand zum anderen
Fahrzeug verringert und sich die
 Peilung nicht oder nicht merklich
ändert.
Im Zweifelsfall ist die Gefahr als
bestehend anzunehmen.

3. Jedes Ausweichmanöver ist frühzei-
tig, durchgreifend und klar erkennbar
durchzuführen.

4. Der Kurshalter muss Kurs und
Geschwindigkeit zunächst beibehal-
ten und dem Ausweichpflichtigen
besondere Aufmerksamkeit widmen.

5. Weicht der Ausweichpflichtige
nicht aus, so muss der Kurshalter
• mindestens fünf kurze Töne mit der
Pfeife geben,

• das Manöver des letzten Augen-
blicks durchführen,

• so manövrieren, wie es zur Vermei-
dung eines Zusammenstoßes am
dienlichsten ist.

6. Das Manöver des letzten Augen-
blicks ist das Ausweichmanöver des
Kurshalters.

Sichere Geschwindigkeit

Jedes Fahrzeug muss jederzeit mit
sicherer Geschwindigkeit fahren,
sodass es Maßnahmen treffen kann,
um einen Zusammenstoß zu vermei-
den und entsprechend den gegebenen
Bedingungen und Umständen zum
Stehen gebracht werden kann.

Gefahr eines 
Zusammenstoßes

Jedes Fahrzeug muss mit allen verfüg-
baren Mitteln feststellen, ob die Mög-
lichkeit der Gefahr eines Zusam-
menstoßes besteht. Die Möglichkeit
der Gefahr eines Zusammenstoßes
besteht dann, wenn sich die Peilung
eines sich nähernden Fahrzeugs nicht
merklich ändert. Im Zweifelsfall ist
diese Möglichkeit als bestehend anzu-
nehmen.

Ausweichpflicht

Die KVR unterscheiden zwischen Aus-
weichpflicht und Kurshaltepflicht.
Der Ausweichpflichtige muss das
Ausweichmanöver frühzeitig, durch-
greifend und klar erkennbar durch-
führen; aufeinander folgende kleine
Änderungen des Kurses und/oder der
Geschwindigkeit sind zu vermeiden.

Kurshaltepflicht

Der Kurshalter muss Kurs und
Geschwindigkeit beibehalten und den
Ausweichpflichtigen genau beobach-
ten. 
Ist nicht klar, ob das ausweichpflich-
tige Fahrzeug ausreichend manövriert,
um einen Zusammenstoß zu vermei-
den, kann der Kurshalter mindestens
fünf kurze, rasch aufeinander fol-
gende Pfeifentöne geben (»Ich mache
auf Ihre Ausweichpflicht aufmerksam!«).
Sobald klar wird, dass der Ausweich-
pflichtige nicht angemessen nach den
Ausweichregeln handelt, darf der
Kurshalter durch eigene Manöver
(Änderung von Kurs und Geschwin-
digkeit) einen Zusammenstoß vermei-
den (Manöver des vorletzten Augen-
blicks).

Manöver des letzten 
Augenblicks

Kommt trotz allem der Kurshalter
dem Ausweichpflichtigen so nahe,
dass ein Zusammenstoß durch Ma -
növer des Ausweichpflichtigen allein
nicht mehr vermieden werden kann,
so muss der Kurshalter so manövrie-
ren, wie es zur Vermeidung eines 
Zu sammenstoßes am dienlichs ten ist
(Manöver des letzten Augenblicks). Hier-

bei dreht man am besten in Fahrt -
richtung des Kollisionsgegners ab. 
Das Manöver des letzten Augenblicks
ist also das Ausweichmanöver des
Kurshalters.
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•Hecklicht
Das in Hecknähe angebrachte weiße
Hecklicht scheint über einen Hori-
zontbogen von 135°, und zwar 67,5°
von recht achteraus nach jeder Seite.
Topplicht und Hecklicht überstrah-
len also gemeinsam einen Vollkreis
von 360°.

• Schlepplicht
Das Schlepplicht entspricht dem
Hecklicht, doch ist es immer gelb.

• Funkellicht
Dies ist ein Licht mit 120 oder mehr
regelmäßigen Lichterscheinungen in
der Minute, die über den ganzen
Horizontbogen sichtbar sind.

Die Mindesttragweite der vorge-
schriebenen Lichter beträgt 2 sm. Aus-
genommen sind auf Fahrzeugen
– unter 12 m Länge: Seitenlichter 1 sm
– von 12 bis 20 m Länge: Topplicht 

3 sm 
– von 20 bis 50 m Länge: Topplicht 

5 sm 

Schallsignale

Man unterscheidet Manöver- und
Warnsignale sowie Schallsignale bei
verminderter Sicht. Sie werden mit der
Pfeife gegeben; nur Ankerlieger und
Grundsitzer verwenden Glocken- und
Gong signale.
Fahrzeuge von 12 und mehr Meter
Länge müssen mit einer Pfeife, Fahr-
zeuge von 20 und mehr Meter Länge
zusätzlich mit einer Glocke ausgerüs -
tet sein; Fahrzeuge unter 12 m Länge
dürfen anstelle der Pfeife und Fahr-
zeuge unter 20 m Länge anstelle der
Glocke andere Geräte verwenden, die
kräftige Schallsignale geben können.

Begriffe, Lichter und Signale
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Die Seitenlichter sind jeweils 112,5° von recht
voraus sichtbar, das Topplicht überdeckt beide
Seitenlichter und das Hecklicht den Rest zum
Vollkreis.

Kurzgefasst

1. Ein Fahrzeug ist in Fahrt, wenn
• es weder vor Anker liegt
• noch an Land festgemacht ist
• noch auf Grund sitzt.

2. Ein Fahrzeug unter Segel gilt als
Maschinenfahrzeug, wenn es gleich-
zeitig mit Maschinenkraft fährt.

3. Unter verminderter Sicht versteht
man Sichteinschränkung durch
Nebel, dickes Wetter, Schneefall,
 heftige Regengüsse oder ähnliche
Ursachen.

4. Ein kurzer Ton hat eine Dauer von
etwa 1 Sekunde, ein langer Ton von
4 bis 6 Sekunden.

5. Zwei Fahrzeuge gelten als einander
in Sicht befindlich, wenn jedes
 Fahrzeug vom anderen optisch wahr-
genommen werden kann.

6. Die Lichterführung zeigt die Fahrt -
richtung und Lage eines Fahrzeuges
an.

7. Die Lichter müssen von Sonnen -
untergang bis Sonnenaufgang (bei
Nacht) und bei verminderter Sicht
geführt bzw. gezeigt werden.

Darstellung der Schallsignale

1 kurzer Ton ca. 1 s

1 langer Ton 4–6 s

Glockenschlag

rasches Läuten
mit der Glocke ca. 5 s

Schlagen 
eines Gongs ca. 5 s

Lichterführung
112,5°

112,5°

225° Topplicht Topplicht T

Seitenlicht Stb

Seitenlicht Bb

Hecklicht

135°
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falsch richtig

Wind/StromTrennzone

Verkehrsrichtung

Verkehrsrichtung
Queren eines VTG
Ist man gezwungen, ein VTG zu queren, so
muss dies möglichst mit der Kielrichtung im
rechten Winkel zur allgemeinen Verkehrs -
richtung geschehen. Die Bewegungsrichtung
über Grund ist hierbei unerheblich.

Kurzgefasst

1. Verkehrstrennungsgebiete sind
bekannt gemachte Schifffahrtswege,
die durch Trennlinien oder -zonen in
Einbahnwege geteilt sind. Sie dürfen
jeweils nur in Fahrtrichtung rechts 
der Trennlinie oder -zone befahren
werden.

2. Bei der Benutzung eines VTG ist zu
beachten, dass man
• auf dem entsprechenden Einbahn-
weg in der allgemeinen Verkehrs-
richtung fährt,

• sich, soweit möglich, von der Trenn-
linie oder Trennzone klar hält,

• an den Enden des Einbahnwegs
ein- oder ausläuft; bei seitlichem
Ein- oder Auslaufen hat dies in
möglichst kleinem Winkel zur all -
gemeinen Verkehrsrichtung zu 
erfolgen.

3. Das Queren eines VTG ist möglichst
zu vermeiden. Falls es doch gequert
werden muss, hat dies möglichst mit
der Kielrichtung im rechten Winkel
zur allgemeinen Verkehrsrichtung zu
erfolgen. Dies gilt auch bei Wind-
oder Stromversetzung.

4. Im VTG muss nach den KVR ausge-
wichen werden.

5. Ein Fahrzeug von weniger als 20 m
Länge oder ein Segelfahrzeug darf die
sichere Durchfahrt eines dem Ein-
bahnweg folgenden Maschinenfahr-
zeugs nicht behindern.

KVR: Fahr- und
Ausweichregeln
Fragen 79, 80, 87, 88, 90, 125,

135, 136, 139, 142–147

Enge Fahrwasser

Alle Fahrwasser der Seeschifffahrts-
straßen (Definition s. S. 106) gelten als
enge Fahrwasser im Sinn der KVR.
Dort dürfen Segelfahrzeuge und Fahr-
zeuge unter 20 m Länge die Durch-
fahrt eines Fahrzeugs, das nur im
Fahrwasser sicher fahren kann, nicht
behindern.

Verkehrstrennungsgebiete (VTG)

Verkehrstrennungsgebiete (Traffic Sepa-
ration Schemes – TSS) sind autobahn-
ähnliche Schifffahrtswege, die durch
Trennlinien oder -zonen in Einbahn-
wege geteilt sind. Sie sind bekannt
gemacht und in den Seekarten einge-
tragen. Ein Fahrzeug, das ein VTG
benutzt, muss
– auf dem entsprechenden Einbahn-

weg in der allgemeinen Verkehrsrich-
tung fahren;

– sich, soweit möglich, von der Trenn-
linie oder -zone klarhalten;

– in der Regel an den Enden des Ein-
bahnwegs ein- oder auslaufen;
wenn es jedoch von der Seite ein-
oder ausläuft, muss dies in einem
möglichst kleinen Winkel zur allge-
meinen Verkehrsrichtung erfolgen; 

– das Queren der Einbahnwege mög-
lichst vermeiden; ist es jedoch zum
Queren gezwungen, so muss dies
möglichst mit der Kielrichtung im
rechten Winkel zur allgemeinen Ver-
kehrsrichtung erfolgen. Dies gilt
auch bei Wind- oder Stromverset-
zung.

Im VTG gelten die KVR. Verkehrs-
trennungsgebiete sind, da sie seewärts
der Seeschifffahrtsstraßen liegen,
keine Fahrwasser im Sinne der SeeSch-
StrO mit einem generellen »Vorfahrts-
recht« der darin fahrenden Schiffe, 
s. S. 106. Doch dürfen Fahrzeuge unter
20 m Länge oder Segelfahrzeuge die
sichere Durchfahrt eines Maschinen-
fahrzeugs auf dem Einbahnweg nicht
behindern.
Die Wasserfläche zwischen einem
VTG und der Küste heißt Küstenver-
kehrszone. Sie darf im Allgemeinen
nur von Fahrzeugen unter 20 m
Länge, Segel- und fischenden Fahrzeu-
gen benutzt werden.

076_113_Gesetze_Q9_neu_076_113_Gesetze.qxd  13.05.20  08:02  Seite 92



Praktische Schiffsführung

Steuern und
 Radeffekt
Fragen 41, 44–46, 48, 51

Die Ruderwirkung

Den Kurs einer Yacht bestimmt man
mit dem Ruder, indem man das beid-
seitig angeströmte Ruderblatt aus der
Mittschiffsrichtung dreht.

• Bei Stb-Ruder und Vorwärts-
fahrt dreht der Bug nach Stb,
also in die Richtung, in die das
Ruderblatt gelegt wurde. 

• Bei Stb-Ruder und Rückwärts-
fahrt dreht das Heck nach Stb,
also ebenfalls in die Richtung, in
die das Ruderblatt gelegt wurde.

Je stärker man das Ruder einschlägt,
desto größer ist die Steuerwirkung.
Doch bringt es wenig, wenn man bei 
Vorausfahrt das Ruder mehr als 40°
einschlägt; dies würde nur die Brems-
wirkung erhöhen. 
Unter Maschine (mit starrer Welle)
wird die Ruderwirkung dadurch ver-
stärkt, dass das Ruderblatt vom Pro-
peller angeströmt wird. Bei Rückwärts-
fahrt entfällt dieser Effekt, weshalb die
Ruderwirkung bei Rückwärtsfahrt
erst relativ spät einsetzt. 

Rechtsgängig und linksgängig

• Eine rechtsgängige Schraube
dreht im Vorwärtsgang (von ach-
tern gesehen) rechtsherum und
im Rückwärtsgang linksherum.

• Eine linksgängige Schraube da -
gegen dreht im Vorwärtsgang (von
achtern gesehen) linksherum und
im Rückwärtsgang rechtsherum.

Motoryachten haben meistens rechts-
gängige Schrauben, Einbaumotoren
von Segelyachten dagegen sind meist
linksgängig.

Der Radeffekt

Die Schiffsschraube gibt einem Boot
nicht nur Vortrieb, sondern auch
einen kleinen seitlichen Drall – so als
ob der Propeller wie ein Rad auf dem
Boden entlang liefe. Dieses seitliche
Versetzen des Hecks nennt man (indi-
rekte) Ruderwirkung des Propellers
oder Radeffekt.
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Ruderwirkung bei Stb-Ruder
In Vorwärtsfahrt bildet die angeströmte Stb-
Seite des Ruderblattes einen größeren Wasser-
widerstand als die Bb-Seite. Da durch wird 
das Heck nach Bb weggeschoben und der 
Bug nach Stb gedreht. Man führt also eine Kurs-
änderung nach Stb durch. 
In Rückwärtsfahrt bremst die angeströmte Stb-
Seite des Ruderblatts, sodass das Heck nach
Stb gedreht wird.
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Eine rechtsgängige Schraube ver-
setzt das Heck bei Vorwärtsfahrt
etwas nach Steuerbord und bei
Rückwärtsfahrt etwas nach Back-
bord. Eine linksgängige Schraube
wirkt umgekehrt.

Bei Vorwärtsfahrt bemerkt man den
Radeffekt kaum; er wirkt vor allem
bei Rückwärtsfahrt, da hierbei das
Ruder nicht vom Propeller angeströmt
wird.

Bei An- und Ablegemanövern kann
man die Ruderwirkung des Radeffektes
bei Rückwärtsfahrt ausnutzen, indem
man z. B. mit einer rechtsgängigen
Schraube beim Anlegen längsseits an
Backbord das Manöver mit einem klei-
nen Rückwärtsschub abschließt und so
das Heck nach Bb an die Pier zieht.

Die »schöne« Anlegeseite einer
Yacht mit einer rechtsgängigen
Schraube ist deshalb die Bb-Seite
und mit einer linksgängigen
Schraube die Stb-Seite.

Die Derivation

Wenn man einen Bogen fährt, wird
das Heck stets etwas nach außen weg-
gedrückt. Bei einem Stb-Bogen
schwingt das Heck nach Bb aus und
das Boot rutscht in einem bestimmten
Winkel auf dem Kursbogen entlang.
Diesen Winkel zwischen der Schiffs-
längsachse und dem Kursbogen nennt
man Derivationswinkel. Der Dreh-
punkt, um den sich das Boot schräg
stellt, liegt etwa im vorderen Drittel
der Schiffslänge. Dies sollte man vor
allem beim Fahren in engen Gewäs-
sern beachten.

Steuern und Radeffekt 
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Derivation
In engen Häfen muss man die Derivation
berücksichtigen. Wenn man z. B. zu nahe an
einer Pier entlangläuft und stark Ruder legt,
kann das Heck des Bootes leicht mit der Pier
kollidieren. 

Radeffekt
Motoryachten sind meist mit einer rechtsgängi-
gen Schraube ausgerüstet, die bei Vorwärtsfahrt
rechtsherum dreht. Bei Rückwärtsfahrt dreht sie
linksherum und zieht das Heck etwas nach
Backbord. Die »schöne« Anlegeseite einer
rechtsgängigen Schraube ist also die Backbord-
seite.

Kurzgefasst

1. Eine rechtsgängige Schraube dreht
sich im Vorwärtsgang von achtern
gesehen nach rechts, eine links-
gängige Schraube nach links.

2. Bei einer rechtsgängigen Schraube
dreht sich das Heck im Rückwärts-
gang im Allgemeinen nach Backbord,
bei einer linksgängigen Schraube
nach Steuerbord. 
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Praktische Schiffsführung

Manöver I
Fragen 35, 40, 47

Abbremsen und Aufstoppen

Eine recht gute Bremswirkung kann
man allein dadurch erzielen, dass man
das Gas zurücknimmt und eine Weile
mit dem Auskuppeln wartet. Der lang-
sam mitlaufende Propeller bremst
meist stark genug – auf jeden Fall stär-
ker als der ausgekuppelte und frei im
Fahrtstrom mitdrehende Propeller.
Mit dem Rückwärtsgang sollte man
nur bei langsamer Fahrt oder im Not-
fall abbremsen.

Man darf niemals aus voller Fahrt
voraus in volle Fahrt zurück
schalten. Dies kann zu Getriebe-
schäden führen. Außerdem würde
die Yacht hierbei aus dem Ruder
laufen.

Wind- und Stromeinfluss

Wind und Strom können den Kurs
und die Fahrt (Geschwindigkeit) einer
Yacht beträchtlich beeinflussen und
dadurch An- und Ablegemanöver er -
heblich erschweren. 

Man legt sicherer gegen Wind bzw.
Strom an als mit Wind bzw. Strom,
weil man dabei weniger Raum über
Grund benötigt und deshalb siche-
rer manövrieren kann.

Wirken Wind und Strom aus verschie-
denen Richtungen, so legt man am
besten gegen die Kraft an, die auf das
Boot am stärksten einwirkt.

Verdrängerboote folgen meistens
dem Strom, während Gleitboote mit
hohem Freibord, Aufbauten und
geringem Tiefgang schon ab mittleren
Windstärken eher der Windrichtung
folgen. Man muss also das Verhalten
einer Yacht bei Wind und Strom sehr
genau kennen, um gut manövrieren
zu können.

Rückwärtsfahrt

Motorboote mit einer starren Welle
(ohne Z-Antrieb) können bei Rück-
wärtsfahrt oft nur schwer auf geradem
Kurs gehalten werden, da die Wirkung
des Propellerstroms fehlt. Man sollte
deshalb lange Fahrten achteraus mög-
lichst vermeiden. 
Auf jeden Fall muss man bei Ma nö -
vern mit Rückwärtsfahrt den Rad -
effekt durch etwas Gegenruder aus-
gleichen und wissen, ob das Boot 
mit einer rechtsgängigen oder links-
gängigen Schraube ausgerüstet ist (vgl.
S. 116).
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1. Man sollte möglichst gegen Strom
und Wind anlegen, weil sich das Fahr-
zeug dabei sicherer manövrieren lässt.

2. Der günstigste Anlaufwinkel beim
Längsseitsanlegen ist ein möglichst
spitzer Winkel.

3. Der Schiffsführer sollte die Drehrich-
tung des Propellers kennen, weil sie
beim Manövrieren helfen kann.

1

2 3

4

5

Wenden auf engem Raum 
Mit einer rechtsgängigen Schraube wendet
man am besten über Steuerbord, indem man
mehrmals mit Stb-Ruder vor- und zurückstößt. 
1 Das Manöver wird bei langsamer Fahrt mit

Stb-Ruder eingeleitet.
2 Langsame Fahrt achteraus. Das Ruder braucht

nicht umgelegt zu werden, da es bei dieser
geringen Fahrt keine Wirkung zeigt. Hier zieht
allein der Rad effekt das Boot nach Bb.

3 Wieder langsame Fahrt voraus.
4 wie 2
5 wie 3 
Beim Wenden über Backbord wäre wesentlich
mehr Raum erforderlich, da der Rad effekt ent-
gegenwirkt.
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Wetterkunde

Kleine Einführung 
in die Wetterkunde
Fragen 71, 260, 262–266

Hoch und Tief

Das Wettergeschehen, insbesondere
Wind und Niederschläge, wird im
Wesentlichen durch Änderungen des
Luftdrucks, der Luftfeuchtigkeit und
der Temperatur bestimmt.

Ein Hochdruckgebiet oder Hoch
(H) entsteht über Gebieten, die stär-
ker abgekühlt sind als die Umgebung.
Denn abgekühlte Luft zieht sich zu-
sammen, wird dadurch relativ schwer
und sinkt deshalb auf die Erdober-
fläche herab, wodurch der Luftdruck
steigt.

Ein Tiefdruckgebiet oder Tief (T)
entsteht über Gebieten, die stärker
erwärmt sind als die Umgebung. Denn
erwärmte Luft dehnt sich aus, wird
dadurch relativ leicht und steigt des-
halb auf, wodurch der Luftdruck sinkt.

Tiefdruckgebiete ziehen in unseren
Breiten mit einer Zuggeschwindigkeit
von etwa 5 bis 40 Knoten meist von
West nach Ost.

• Der Luftdruck wird in Hektopascal
(hPa) angegeben und mit dem Baro-
meter gemessen. 
Der mittlere Luftdruck auf Meeres-
höhe beträgt 1013 hPa.

Wind

Wind ist bewegte Luft. Er entsteht
durch Luftdruckunterschiede zwi-
schen Hoch und Tief, die sich aus-
zugleichen suchen. So strömt Luft aus
Gebieten höheren Luftdrucks in Ge-
biete niedrigeren Luftdrucks. Je grö-
ßer der Druckunterschied zwischen
zwei Orten ist, desto stärker weht der
Wind. Für die Windstärke entschei-
dend ist also vor allem das Druckge-
fälle, nicht so sehr die absolute Höhe
des Luftdrucks.

Isobaren 

Das Druckgefälle kann man in der
synoptischen Wetterkarte erkennen:
Dort sind Orte gleichen Luftdrucks
durch dünne Linien, die Isobaren,
miteinander verbunden. 
• Isobaren sind in der Wetterkarte

eingezeichnete Linien gleichen
Luftdrucks.

Da die Windstärke vom Druckgefälle
abhängt, gilt: Je geringer der Abstand
zwischen den Isobaren ist, desto stär-
ker weht der Wind; und je größer der
Abstand zwischen den Isobaren ist,
desto schwächer weht der Wind. 

Luftdruckänderungen

Änderungen des Luftdrucks über ei-
nen längeren Zeitraum geben Hin-
weise auf die Wetterentwicklung. Des-
halb ist ein Barograf an Bord, der die
Luftdruckentwicklung als Kurve auf-
zeichnet, sehr hilfreich. Es gilt:
• Rasche Änderung des Luftdrucks

bedeutet eine instabile Wetterlage,
man muss also mit schneller Wet-
teränderung rechnen.

• Rasches Fallen des Luftdrucks
kündigt meist eine wesentliche Wet-
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Links: Hochdruckgebiet 
Der Hochdruckkern wird in der Wetterkarte mit
einem H gekennzeichnet. Die Isobaren mit 
Luftdruckangaben in Hektopascal (hPa) haben
einen großen Abstand voneinander, sodass nur
schwache Winde wehen.

Rechts: Tiefdruckgebiet auf der 
Nordhalbkugel
Typisches Tief auf der Nordhalbkugel, das von
West nach Ost zieht: Der Tiefdruckkern ist mit
einem T gekennzeichnet. Im Osten erkennt
man eine Warmfront (schwarze Kuppen) und
westlich davon eine Kaltfront (Dreiecke). Zwi-
schen beiden Fronten wird die Warmluft durch
einen konturierten Pfeil dargestellt, die polare
Kaltluft im Nordwes ten durch zwei gefüllte
Pfeile. Die Isobaren verlaufen relativ eng, wes-
halb man insbesondere nach dem Durchzug
der Kaltfront mit starken Winden aus NW rech-
nen muss.
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Spezifische Fragen See

75. Seite 75
Welche Sportboote sind
von der Fahrerlaubnis-
pflicht auf den See-
schifffahrtsstraßen aus-
genommen?

76. Seite 98
Wer ist für die Befolgung
der Verkehrsvorschriften
verantwortlich?

77. Seite 98
Was bedeutet »seemän-
nische Sorgfaltspflicht«?

 Sportboote ohne Antriebsmaschine
oder solche mit einer größten nicht
überschreitbaren Nutzleistung von 
11,03 kW (15 PS) oder weniger.

 Sportboote unter Segel mit einer Rumpf -
länge unter 15 m und solche, deren
Antriebsmaschine nicht benutzt wird.

 Sportboote mit Antriebsmaschine 
mit einer größeren Nutzleistung als
11,03 kW (15 PS).

 Sportboote, die entweder vor Anker 
liegen oder an Land festgemacht 
sind oder auf Grund sitzen.

 Der Fahrzeugführer oder sein Stell-
vertreter.

 Der Fahrzeugführer und sein Stell-
vertreter.

 Der Fahrzeugführer und jeder sonst 
Verantwortliche.

 Der Fahrzeugführer oder jeder sonst
Verantwortliche.

 Die Verpflichtung zur Beachtung von
Vorsichtsmaßregeln über die Verkehrs-
vorschriften hinaus, die Seemanns-
brauch oder besondere Umstände des
Falles erfordern.

 Die Verpflichtung zur Beachtung der
Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung
(SeeSchStrO), der Kollisionsverhütungs-
regeln (KVR), der Grundregeln für das
Verhalten im Verkehr und der Aus-
weichregeln mit dem Manöver des 
letzten Augenblicks.

 Die Verpflichtung zur Beachtung der
Vorsichtsmaßregeln und Sicherheits-
regeln der Verkehrsvorschriften und 
der Grundregeln für das Verhalten im
Verkehr.

 Die Verpflichtung zur Beachtung von
Vorsichtsmaßregeln der Kollisions-
verhütungsregeln (KVR), der Grundregeln
für das Verhalten im Verkehr und der
Ausweichregeln mit dem Manöver des
letzten Augenblicks.

78. Seite 98
Welche Sicherheits-
maßnahmen hat der
Fahrzeugführer im Rah-
men seiner seemänni-
schen Sorgfaltspflicht vor
Fahrtantritt zum Schutze
und für die Sicherheit der
Personen an Bord zu 
treffen?

79. Seite 93
Was bedeutet das
»Manöver des letzten
Augenblicks«?

80. Seite 93
Wann ist das »Manöver
des letzten Augenblicks«
durchzuführen?

 Der Fahrzeugführer hat die Besatzungs-
mitglieder und Gäste über die 
Sicherheitsvorkehrungen an Bord zu
unterrichten, in die Handhabung der
Rettungs- und Feuerlöschmittel einzu-
weisen und auf geeignete Maßnahmen
gegen das Überbordfallen hinzuweisen.

 Der Fahrzeugführer muss die Besat-
zungsmitglieder und Gäste anweisen,
dass sie sich über die Sicherheitsvor-
kehrungen an Bord informieren, sich die
Gebrauchsanweisungen der Rettungs-
und Feuerlöschmittel ansehen und auf
geeignete Maßnahmen gegen das
Überbordfallen achten.

 Der Fahrzeugführer hat die verantwort-
lichen Besatzungsmitglieder über die
Sicherheitsvorkehrungen an Bord zu
unterrichten, in die Handhabung der
Rettungs- und Feuerlöschmittel einzu-
weisen und auf geeignete Maßnahmen
gegen das Überbordfallen hinzuweisen.

 Der Fahrzeugführer hat die Gäste an
Bord über die Sicherheitsvorkehrungen
an Bord zu unterrichten, in die Hand-
habung der Rettungs- und Feuerlösch-
mittel einzuweisen und auf geeignete
Maßnahmen gegen das Überbordfallen
hinzuweisen.

 Ausweichmanöver des Kurshalters.
 Ausweichmanöver des Ausweich-

pflichtigen.
 Ausweichmanöver des Kurshalters 

und des Ausweichpflichtigen.
 Ausweichmanöver des Kurshalters 

oder des Ausweichpflichtigen.

 Es muss durchgeführt werden, wenn
ein Zusammenstoß durch Manöver des
Ausweichpflichtigen allein nicht mehr
vermieden werden kann.

 Es muss durchgeführt werden, wenn
ein Zusammenstoß durch Manöver des
Kurshalters allein nicht mehr vermieden
werden kann.

 Es muss im letzten Augenblick von
jedem durchgeführt werden, wenn ein
Zusammenstoß sonst nicht mehr 
vermieden werden kann.

 Es muss kurz vor der Kollision durch-
geführt werden, wenn sonst ein
 Zusammenstoß durch Manöver des
Kurshalters allein nicht mehr 
vermieden werden kann.

Sp
ez
ifi
sc
he
 F
ra
ge
n 
Se
e

156-193_Fragen_Q9_neu_Fragenteil  07.04.20  13:59  Seite 165



rRundumlicht 1 langer Ton

1 kurzer Ton

Rasches Läuten der Glocke

Rasches Schlagen des Gongs 

Darstellung der Lichter Darstellung der Schallsignale

Festes Licht, sichtbar über
einen begrenzten Horizont -
bogen

Festes Licht, sichtbar über
einen begrenzten Horizont-
bogen, vom Beobachter
abgekehrte Richtung

Funkellicht, sichtbar über
den ganzen Horizont
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Fragenkatalog Sportbootführerschein See

Fragenkatalog
Sportboot -
führerschein See
Auf den folgenden Seiten ist der amtliche
Fragen- und Antwortenkatalog für den
Sportbootführerschein See wiedergegeben.
Aus diesem Fragenkatalog muss der
Bewerber 
• 7 Basisfragen
• 23 spezifische Fragen See und 
• eine Navigationsaufgabe mit 9 zusam-

menhängenden Fragen 
innerhalb von 60 Minuten ohne Hilfs-
mittel beantworten.
Bei den Basisfragen und den spezifischen
Fragen See werden jeweils 4 Musterant-
worten vorgegeben, von denen nur eine
richtig ist (multiple choice). Diese Fragen
muss der Bewerber durch Ankreuzen
beantworten. Jede richtig beantwortete
Frage wird mit einem Punkt bewertet. 
Auch in der Navigationsaufgabe wird jede
richtig beantwortete Frage mit einem
Punkt bewertet.
Zur theoretischen Prüfung s. S. 202.
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Zeichenerklärung

Hinweise: 
Reihenfolge der Antworten: Auf den
 folgenden Seiten ist stets die erste
 Antwort die richtige. In der Prüfung
 werden die Antworten dagegen anders
gemischt sein. Die richtige Antwort kann
dann an einer anderen Stelle stehen.

Seitenverweise: Bei jeder Frage wird auf
die Seite dieses Buches verwiesen, auf
der das entsprechende Thema behan-
delt wird.

Lernhilfe: Die entscheidenden Stich-
worte für die richtige Antwort sind als
Lernhilfe in Blausatz hervorgehoben.

Internet: Den Fragen- und Antworten-
katalog findet man unter www.elwis.de

Wiederkehr

Wiederkehr

Wiederkehr

Wiederkehr

Wiederkehr

Wiederkehr

Funkelfeuer mit dauerndem Funkeln (Q)

Schnelles Funkelfeuer mit dauerndem 
schnellem Funkeln (VQ)

Funkelfeuer mit Gruppen von 3 Funkeln (Q[3])

Schnelles Funkelfeuer mit Gruppen 
von 3 schnellen Funkeln (VQ[3])

Funkelfeuer mit Gruppen von 6 Funkeln und 1 Blink 
(Q[6]+LFI)

Schnelles Funkelfeuer mit Gruppen 
von 6 schnellen Funkeln und 1 Blink (VQ[6]+LFI)

Funkelfeuer mit Gruppen von 9 Funkeln (Q[9])

Schnelles Funkelfeuer mit Gruppen 
von 9 schnellen Funkeln (VQ[9])

Darstellung der Kennungen 
mit ihren Abkürzungen 
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Basisfragen

1. Seite 98
Was ist zu tun, wenn vor
Antritt der Fahrt nicht
feststeht, wer Schiffs -
führer ist?

2. Seite 98
In welchen Fällen darf
weder ein Sportboot
geführt noch dessen Kurs
oder Geschwindigkeit
selbstständig bestimmt
werden?

3. Seite 76
Wann ist ein Fahrzeug 
in Fahrt?

4. Seite 76
Wie lang ist die Dauer
eines kurzen Tons (�)?

5. Seite 76
Wie lang ist die Dauer
eines langen Tons (r)?

6. Seite 76
Wann gilt ein Fahrzeug
unter Segel als 
Maschinenfahrzeug?

7. Seite 81
Welches Signal führt ein
Fahrzeug unter Segel,
das als Maschinenfahr-
zeug gilt, zusätzlich am
Tage?

8. Seite 94
Welche Seite wird als
Luvseite bezeichnet?

9. Seite 94
Welche Seite wird als
Leeseite bezeichnet?

 Wenn es weder vor Anker liegt noch an
Land festgemacht ist noch auf Grund
sitzt.

 Wenn es weder vor Anker liegt noch an
Land festgemacht ist noch Fahrt über
Grund macht.

 Wenn es weder auf Grund sitzt noch
vor Anker liegt noch manövrierbehindert
oder manövrierunfähig ist.

 Wenn es weder an Land festgemacht
ist noch vor Anker liegt noch Fahrt
durchs Wasser macht.

 Etwa 1 Sekunde.
 Etwa 2 Sekunden.
 Weniger als 1 Sekunde.
 Weniger als 4 Sekunden.

 Etwa 4 – 6 Sekunden.
 Etwa 2 – 6 Sekunden.
 Etwa 1 – 2 Sekunden.
 Etwa 6 – 8 Sekunden.

 Wenn es gleichzeitig mit Maschinenkraft
fährt.

 Wenn es mit einer Antriebsmaschine
ausgerüstet ist.

 Wenn es durch das Segeln keine Fahrt
durchs Wasser macht.

 Wenn es durch das Segeln keine Fahrt
über Grund macht.

 Einen schwarzen Kegel, Spitze unten.
 Einen schwarzen Kegel, Spitze oben.
 Einen schwarzen Rhombus.
 Zwei schwarze Bälle senkrecht über-

einander.

 Die dem Wind zugekehrte Seite.
 Die dem Wind abgewandte Seite.
 Die Seite in Fahrtrichtung rechts.
 Die Seite in Fahrtrichtung links.

 Die dem Wind abgewandte Seite.
 Die dem Wind zugekehrte Seite.
 Die Seite in Fahrtrichtung rechts.
 Die Seite in Fahrtrichtung links.

 Der verantwortliche Schiffsführer muss
bestimmt werden.

 Der verantwortliche Schiffsführer muss
gewählt werden.

 Ein Inhaber eines Sportbootführer-
scheins muss die Fahrzeugführung
übernehmen.

 Ein Inhaber eines Sportbootführer-
scheins übernimmt die Verantwortung.

 Wenn man infolge körperlicher oder
geistiger Mängel oder infolge des
Genusses alkoholischer Getränke oder
anderer berauschender Mittel in der
sicheren Führung behindert ist oder
wenn eine Blutalkoholkonzentration
von 0,5 ‰ oder mehr im Körper vor-
handen ist.

 Wenn man infolge körperlicher oder
geistiger Mängel oder infolge des
Genusses alkoholischer Getränke oder
anderer berauschender Mittel in der
sicheren Führung behindert ist oder
wenn eine Blutalkoholkonzentration
von 0,8 ‰ oder mehr im Körper vor-
handen ist.

 Wenn man infolge körperlicher oder
geistiger Mängel oder infolge des
Genusses alkoholischer Getränke oder
anderer berauschender Mittel in der
sicheren Führung behindert ist oder
wenn eine Blutalkoholkonzentration
von 1,0 ‰ oder mehr im Körper vor-
handen ist.

 Wenn man infolge körperlicher oder
geistiger Mängel oder infolge des
Genusses alkoholischer Getränke oder
anderer berauschender Mittel in der
sicheren Führung behindert ist oder
wenn eine Blutalkoholkonzentration
von 0,3 ‰ oder mehr im Körper vor-
handen ist.
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scheins muss die Fahrzeugführung
übernehmen.

 Ein Inhaber eines Sportbootführer-
scheins übernimmt die Verantwortung.

 Wenn man infolge körperlicher oder
geistiger Mängel oder infolge des
Genusses alkoholischer Getränke oder
anderer berauschender Mittel in der
sicheren Führung behindert ist oder
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anderer berauschender Mittel in der
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